
Behebung Fehler 302- Änderung der Tierhaltererklärung 

Wenn der Tierhalter einen Dritten benannt hat, darf er selbst keine Eintragungen machen. Tierhaltererklärung muss 

angepasst werden. Es ist möglich detailliert festzulegen, was der Dritte darf und was nicht, auch getrennt nach Nutzungsart. 

Eine Lösung muss für jeden Betrieb erarbeitet werden 

 

 



 



 



 

 

Sollten Fehler nicht zu beheben sein, so kann man sich telefonisch auch an die Regionalstelle 

wenden: 

Frau Lippe: 02361-305 -3008 

Herr Welk: 02361-305 -3543 

Fax: 02361-305 -3439 (Angaben: Name, VVVO-Nr, Anliegen und Unterschrift) 

Betriebsnummer des 

Dritten eingeben 

ggf einzelne Nutzungsart festlegen, 

zB.: TA soll nur für Schweine melden, 

Rinder meldet Landwirt selbst 

In dieser Tabelle werden 

Berechtigungen angezeigt und 

können auch direkt geändert werden 

 Wichtig!!! 

Ändern/Speichern nicht vergessen 


